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|. Beschlussvorschlaq

Der Werkausschuss der Stadt Eisenach empfiehlt,
der Haupt und Finanzausschuss der Stadt Eisenach empfiehlt,
der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:

die 1. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Eisenach.

Il. Be ründun

Gemäß § 2 Abs.1 Buchst. b) der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb der Stadt
Eisenach „Stadtwerke Eisenach“ vom 05.02.1997 in der derzeit geltenden Fassung sind
die Stadtwerke für Entwurf, Bau, Betrieb, Unterhaltung und Venıvaltung der städtischen
Friedhöfe sowie die Unterhaltung, Verwaltung und Betrieb des Krematoriums und der
Trauerfeierhalle zuständig.

Zwischenzeitlich ist das neue Thüringer Bestattungsgesetz (ThürBestG) vom 19. Mai
2004 in Kraft getreten (veröffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat
Thüringen Nr. 11, ausgegeben zu Erfurt, den 27. Mai 2004; GVBI. S. 505).

Nach § 37 Abs. 4 ThürBestG haben die Friedhofsträger ihre gültigen Benutzungs- und
Gebührenordnungen innerhalb von 9 Monaten nach ln-Kraft-Treten des ThürBestG an
die geltende Rechtslage anzupassen. Folglich ist die Friedhofssatzung der Stadt
Eisenach (weiterhin mit „FHS“ abgekürzt) bis spätestens 28.02.2005 der veränderten
Gesetzeslage anzugleichen.

Die Satzungsänderungen sind insofern aus folgenden Gründen notwendig:

1. § 8 Abs. 4 FHS - Anzeigepflicht und Bestattungszeit:

Aufgrund des ln-Kraft-Tretens des ThürBestG werden die Bestattungsfristen
ausschließlich in diesem Gesetz geregelt. Folglich ist die Friedhofssatzung der Stadt
Eisenach dahingehend zu aktualisieren.

2. § 12 Abs. 2 Satz 2 FHS - Umbettungen /Ausbettungen:

Da die bisher in der Friedhofssatzung festgelegte 5jährige Ruhezeit von Erdbestatteten
nunmehr im Widerspruch zur 6-Monatsfrist gemäß ThürBestG steht, ist die Anpassung
zum Gesetz notwendig.

3. § 15 Abs. 1 FHS -Wahlgrabstätten für Erdbestattungen:

Satz 1 des vorgenannten Absatzes wurde aus Plausibilitätsgründen modifiziert.
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4. § 37 FHS - Ordnungswidrigkeiten:

a) Abs. 1 Ziffer 6 wurde um das Wort „Ausbettungen“ ergänzt, da nach § 12 Abs. 2
FHS auch Ausbettungen der vorherigen Zustimmung der Friedhofsvenıvaltung
bedürfen.

b) Abs. 2 wird aufgrund Veränderungen der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)
entsprechend aktualisiert.
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